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Zu Nummer 2

15.3.4
Erforderlich ist eine Gremienmitwirkung als gewähltes Mitglied.
Eine Verlängerung der Förderung um mehr als zwei Semester wegen Gremien-

arbeit ist in der Regel nicht mehr angemessen.

15.3.5
(Aufgehoben)

Zu Nummer 4

15.3.6
Nicht bestanden ist eine Abschlussprüfung dann, wenn die auszubildende

Person alle Prüfungsleistungen, die sie nach den maßgeblichen Prüfungsvorschrif-
ten zu erbringen hatte, erbracht hat, insgesamt jedoch ohne Erfolg. Ein Nicht-
bestehen der Abschlussprüfung im Sinne des Absatzes 3 Nr. 4 liegt auch dann vor,
wenn die Prüfung schon wegen des Misserfolgs in einem Prüfungsteil als nicht
bestanden gilt, bevor überhaupt alle Prüfungsleistungen erbracht sind. Die För-
derungsdauer wird dagegen nicht verlängert, wenn die Abschlussprüfung aus
anderen Gründen (z.B. Täuschung, Fernbleiben von der Prüfung) als nicht be-
standen gilt.

§ 15 Abs. 3 Nr. 4 ist entsprechend anzuwenden, wenn Auszubildende die
Prüfung zum Teil bestanden haben und hinsichtlich der übrigen Teile zu einer
Nachhol- oder Wiederholungsprüfung zugelassen sind.

§ 15 Abs. 3 Nr. 4 ist bei modularisierten Studiengängen nicht anzuwenden, es
sei denn, eine bestimmte Modulprüfung ist verbindlich als Abschlussprüfung
vorgeschrieben. Vgl. auch Tz 15.3.3.

15.3.7
Eine Förderung nach Absatz 3 Nummer 4 ist nur möglich, wenn die Ab-

schlussprüfung innerhalb der Förderungshöchstdauer nach § 15 a oder innerhalb
der nach den Nummern 1, 3 und 5 verlängerten Förderungsdauer ohne Erfolg
abgelegt worden ist. Im Falle des Nichtbestehens der Prüfung wegen des Miss-
erfolgs in einem Prüfungsteil setzt die Leistung von Ausbildungsförderung voraus,
dass der Auszubildende bis zur Ablegung des letzten Prüfungsteils des ersten
Prüfungsversuchs hätte Ausbildungsförderung beanspruchen können.

Zu Nummer 5

15.3.8
Die Behinderung muss ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein. In

Zweifelsfällen ist das zuständige Versorgungsamt im Wege der Amtshilfe gutacht-
lich zu hören.

Bei der Feststellung einer Behinderung ist im Allgemeinen von Bescheinigun-
gen anderer zuständiger Stellen auszugehen. Vom Amt für Ausbildungsförderung
ist gesondert zu prüfen, ob die Behinderung für die Verzögerung der Ausbildung
ursächlich ist.

15.3.9
Als Kinder sind auch die in Tz 25.5.1 genannten Personen zu berücksichtigen.

BundesausbildungsförderungsGVwV BAföGVwV 1991 19



140

15.3.10
Die Schwangerschaft oder die Pflege oder Erziehung eines Kindes bis zu zehn

Jahren müssen ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein. Im Rahmen
des § 15 Abs. 3 Nr. 5 sind stets folgende Zeiten angemessen:
– Schwangerschaft: ein Semester,
– bis zum 5. Geburtstag des Kindes: ein Semester pro Lebensjahr,
– für das 6. und 7. Lebensjahr des Kindes: insgesamt ein Semester,
– für das 8. bis 10. Lebensjahr des Kindes: insgesamt ein Semester.

Die Vergünstigung des § 15 Abs. 3 Nr. 5 darf insgesamt ein Semester für die
jeweiligen Zeiträume nicht überschreiten, und zwar auch dann nicht, wenn
mehrere Kinder gleichzeitig betreut werden. Sie kann auf beide studierenden
Eltern verteilt werden. In diesem Fall haben die Eltern eine Erklärung darüber
abzugeben, wie die Kinderbetreuung zwischen ihnen aufgeteilt wurde.

15.3.11
Der in der Verlängerungszeit der Förderungsdauer weiter bestehende Betreu-

ungsbedarf eines Kindes ist zu berücksichtigen.
In der Verlängerung der Förderungsdauer auftretende neu hinzugekommene

Verzögerungsgründe sind ebenfalls zu berücksichtigen, z.B. Erkrankung der aus-
zubildenden Person, Schwangerschaft.

Zu Absatz 3 a

15.3 a.1
Hilfe zum Studienabschluss nach § 15 Abs. 3 a kann nur für Studierende an

Hochschulen geleistet werden, die sich in einem in sich selbständigen Studien-
gang befinden. Als solche gelten auch Masterstudiengänge. Für Studierende in
unselbstständigen Zusatzausbildungen (z.B. nach § 7 Abs. 2 Nr. 2) findet § 15
Abs. 3 a keine Anwendung.

15.3 a.2
§ 15 Abs. 3 a regelt die Hilfe zum Studienabschluss abschließend. Sie ist auch

dann zu leisten, wenn vorher keine Förderung beantragt wurde. Die Regelungen
des § 15 Abs. 3 und des § 48 sind während der Abschlusshilfedauer nicht an-
zuwenden.

15.3 a.3
Voraussetzung für die Hilfe zum Studienabschluss ist

– die Zulassung bzw. das Erreichen der Zulassungsvoraussetzungen zur Ab-
schlussprüfung bis spätestens vier Semester nach dem Ende der Förderungs-
höchstdauer bzw. der nach § 15 Abs. 3 Nr. 1, 3 oder 5 verlängerten För-
derungszeit und

– die Vorlage einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte oder der Prüfungsstelle
darüber, dass die Ausbildung nunmehr in spätestens zwölf Monaten abgeschlos-
sen werden kann.
Die Förderung ist in der Regel für zwölf Monate zu bewilligen. Eine Differen-

zierung entsprechend der nach der Studien- und Prüfungsordnung für den einzel-
nen Studiengang möglichen Prüfungsdauer (etwa wenn sie kürzer als zwölf
Monate ist) ist nicht vorzunehmen.
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Hat das Amt Anhaltspunkte dafür, dass die auszubildende Person die Aus-
bildung vor Ablauf von zwölf Monaten abschließen wird, ist ein kürzerer Bewil-
ligungszeitraum zu bilden.
15.3 a.4

Die Bescheinigung ist von einem hauptamtlichen Mitglied des Lehrkörpers
oder vom Prüfungsamt auszustellen.
15.3 a.4 a

Bei sog. „gleitenden Prüfungsverfahren“ mit Zulassung zur Abschlussprüfung
bereits nach der Zwischenprüfung, muss die Bescheinigung der Prüfungsstelle
eine Aussage darüber enthalten, ob alle wesentlichen Studienleistungen bereits
tatsächlich erbracht sind; diese Feststellung ist zu begründen. Das Amt für Aus-
bildungsförderung hat die Bescheinigung auch unter diesem Gesichtspunkt be-
sonders sorgfältig zu prüfen.

Bei modularisierten Studiengängen ist lediglich darauf abzustellen, dass die
Ausbildung in der maximalen Förderungsdauer von zwölf Monaten abgeschlossen
werden kann.
15.3 a.5

In Studiengängen ohne Zulassungsverfahren gilt als Zulassung zur Abschluss-
prüfung im Sinne des § 15 Abs. 3 a die Ausgabe der Diplom-/Magisterarbeit oder
die Ladung zum Prüfungstermin.
15.3 a.6

(Aufgehoben)

Zu § 15 a. [Förderungshöchstdauer]

Zu Absatz 1
15 a.1.1

Die Förderungshöchstdauer gilt nur für Studiengänge und entspricht grund-
sätzlich der Regelstudienzeit nach § 10 Abs. 2 HRG. Ist für einen Studiengang
eine Regelstudienzeit nach § 10 Abs. 2 HRG nicht vorgesehen, weil es sich
beispielsweise um das Studienangebot einer privaten Einrichtung handelt, die
nicht Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes ist (z.B. Ausbildungs-
stätten nach dem Psychotherapeutengesetz), oder um das Studienangebot einer
ausländischen Hochschule, ist an eine der Regelstudienzeitvergleichbare Festset-
zung anzuknüpfen. Dies kann beispielsweise die Festlegung der Studiendauer in
einem Gesetz sein, das einen bestimmten Berufszweig regelt (z.B. Mindestaus-
bildungsdauer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichen Psychotherapeuten nach dem Psychotherapeutengesetz). Eine vergleich-
bare Festsetzung liegt jedoch nur vor, wenn die maßgebliche Studienzeit, ent-
sprechend der Regelstudienzeit, auch Zeiten einer in den Studiengang einge-
ordneten berufspraktischen Tätigkeit, praktische Studiensemester und
Prüfungszeiten umfasst.
15 a.1.2

Da Bachelor- und Masterstudiengänge je eigene Ausbildungsabschnitte sind,
werden diese für die Bemessung der Förderungshöchstdauer gesondert betrachtet.
Förderung ist somit also auch Studierenden zu gewähren, die ein siebensemes-
triges Bachelorstudium abgeschlossen und sich danach in einen viersemestrigen
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Masterstudiengang immatrikuliert haben, auch wenn sie dadurch die in § 19
HRG vorgesehene Semesterhöchstgrenze von zehn Semestern überschreiten.

Zu Absatz 2
15 a.2.1

Die Förderungshöchstdauer ergibt sich stets aus § 15 a. Die Anrechnung frühe-
rer Ausbildungszeiten führt dazu, dass die abstrakt gleichbleibende Förderungs-
höchstdauer früher endet. Nehmen Auszubildende nach einem Ausbildungs-
abbruch eine andere Ausbildung auf oder wechseln sie die Fachrichtung, so ergeht
ein neuer Bescheid, in dem das neue Ende der Förderungshöchstdauer gemäß
§ 50 Abs. 2 Satz 4 anzugeben ist.
15 a.2.2

Die Zeiten einer Doppelimmatrikulation beim Übergang vom Bachelor- zum
Masterstudiengang sind auf die Förderungshöchstdauer des Masterstudienganges
anzurechnen.

Zu Absatz 2 a
15 a.2 a.1 und 15 a.2 a.2

(Aufgehoben)

Zu Absatz 3
15 a.3.1

Sehen die Landeshochschulgesetze bzw. die Studien- und Prüfungsordnungen
eine Verlängerung der Regelstudienzeit für den Erwerb von Sprachkenntnissen
vor, richtet sich die Förderungshöchstdauer nach der verlängerten Regelstudien-
zeit. Eine zusätzliche Verlängerung der Förderungshöchstdauer nach Absatz 3
kommt in diesen Fällen nicht in Betracht.

Ansonsten verlängert sich die Förderungshöchstdauer nur, wenn ein Studien-
gang bestimmte Sprachkenntnisse voraussetzt, die nicht Inhalt der Ausbildung
sind und die während des Besuchs der Hochschule erworben werden.
15 a.3.2

Schreibt die Studienordnung des Masterstudiengangs für bestimmte Bachelor-
absolventen als zusätzliche Zugangsvoraussetzung verbindlich vor, dass propädeu-
tische Vorsemester abzuleisten sind, und sind die Studierenden während dieser
Vorsemester bereits an der Hochschule immatrikuliert, verlängert sich dadurch
die Förderungshöchstdauer des Masterstudienganges.

Das Gleiche gilt, wenn während des Masterstudienganges Brückensemester
absolviert werden müssen, die zwar nicht Zugangsvoraussetzung zum Master-
studium sind, aber zur Erlangung des Mastergrades nachgewiesen werden müssen.
15 a.3.3

(Aufgehoben)

Zu § 15 b. [Aufnahme und Beendigung der Ausbildung]

Zu Absatz 2
15 b.2.1

Die Vorschrift ist wegen § 15 Abs. 1 nur anwendbar, wenn der Antrag für den
neuen Ausbildungsabschnitt spätestens im Zwischenmonat gestellt wird.
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15 b.2.2
Absatz 2 gilt analog, wenn innerhalb desselben Ausbildungsabschnitts die Aus-

bildungsstätte und/oder aus wichtigem bzw. unabweisbarem Grund die Fach-
richtung gewechselt wird, ohne dass die neue Ausbildung nahtlos anschließt, z.B.
aufgrund eines Wechsels während der unterrichts- bzw. vorlesungsfreien Zeit.

Zu Absatz 2 a

15 b.2 a.1
Zuständig sind die für die Weiterförderung im Inland zuständigen Ämter für

Ausbildungsförderung.

15 b.2 a.2
Entstehende Förderungslücken zwischen dem Ende der Inlandsausbildung we-

gen Beurlaubung und dem Beginn der Auslandsausbildung können durch In-
landsförderung geschlossen werden. Dabei können bei einem ausbildungslosen
Übergangszeitraum von maximal vier Monaten höchstens zwei Monate im An-
schluss an die Inlandsausbildung gefördert werden. Zuständig ist das für die
Inlandsausbildung zuständige Inlandsförderungsamt.

15 b.2 a.3
Absatz 2 a gilt auch für Auszubildende, die zwischen dem Ende einer Aus-

bildung im Ausland und dem frühestmöglichen Beginn einer anschließenden
förderungsfähigen Ausbildung in einem anderen Land längstens für vier Monate
keine Ausbildungsstätte besuchen. Zuständig ist in diesen Fällen das für die
Weiterförderung in dem anderen Land zuständige Amt für Ausbildungsförderung.

Zu Absatz 3

15 b.3.1
Ist vorgeschrieben, dass die schriftliche Prüfungsarbeit nach der mündlichen

Prüfung abzuliefern ist, so wird Ausbildungsförderung bis zum Ende des Monats
geleistet, in dem die Prüfungsarbeit zu dem festgesetzten Zeitpunkt abzuliefern
war.

Bei modularisierten Studiengängen gilt als letzter Prüfungsteil die Erbringung
der letzten zum erfolgreichen Abschluss erforderlichen ECTS-Leistungspunkte.

15 b.3.2
Zum Begriff des Ausbildungsabschnitts vgl. § 2 Abs. 5.

Zu Absatz 4

15 b.4.1
Muss die Ausbildung infolge des endgültigen Nichtbestehens einer Vor-/Zwi-

schenprüfung oder eines Moduls eingestellt werden, so endet der Anspruch auf
Förderung dieser Ausbildung mit Ablauf des Monats der Bekanntgabe des betref-
fenden Prüfungsergebnisses. Vgl. aber Tz 15.3.6.

Der anschließende Zeitraum bis zur Exmatrikulation gehört nicht mehr zum
förderfähigen Teil der Ausbildung, selbst dann nicht, wenn die auszubildende
Person an der Hochschule immatrikuliert bleibt und ihre Ausbildung im Folge-
semester in einer anderen Fachrichtung fortsetzt.
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Zu § 16. [Förderungsdauer im Ausland]

Zu Absatz 1
16.1.1

Ausbildungsförderung nach Absatz 1 kann unabhängig von der Dauer grund-
sätzlich nur für einen zusammenhängenden Zeitraum geleistet werden.

Absatz 1 ist auf eine Ausbildung in einem Land der EU oder der Schweiz nicht
anwendbar, da dort zweite Aufenthalte, die mit einem ersten Auslandsaufenthalt
keinen zusammenhängenden Zeitraum bilden, stets nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 zu
behandeln sind.
16.1.2

Ein zusammenhängender Zeitraum ist auch dann gegeben, wenn ein för-
derungsfähiges Studium und ein förderungsfähiges Praktikum in einem zeitlichen
Zusammenhang in demselben Land durchgeführt werden. Ob die Auslandsphase
mit dem Studium oder dem Praktikum beginnt ist unerheblich.
16.1.3

Der einzige zusammenhängende Zeitraum im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 wird
nicht durch Zeiten unterbrochen, die nicht Bestandteil der eigentlichen Aus-
bildung im Ausland sind (z.B. Summer Session). Diese Zeiten sind – auch in
Hinblick auf einen durchgängigen Förderungsanspruch – wie unterrichts- und
vorlesungsfreie Zeiten im Sinne der Tz 15.2.3 zu behandeln.
16.1.4

Zu der Gewährung von Zuschlägen nach § 13 Abs. 4 siehe die Tz 13.4.1,
13.4.2 und 13.4.3.
16.1.5

Die besondere Bedeutung kann sich aus der Art der Ausbildung ergeben, wenn
z.B. mehrere Sprachen zu erlernen oder ein Studienaufenthalt im Ausland und
zusätzlich ein Auslandspraktikum vorgeschrieben sind.

Zu Absatz 2
16.2.0

Eine Förderung nach Absatz 2 ist bei ausnahmsweise förderungsfähigen wei-
teren Auslandsaufenthalten, die nicht in einem zusammenhängenden Zeitraum
mit dem vorangegangenen Aufenthalt stehen, auch möglich, wenn die Förderung
nach Absatz 1 weniger als ein Jahr betragen hat.
16.2.1

(Aufgehoben)
16.2.2

Absatz 2 ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen. Liegen keine besonderen
Umstände vor, so kann auch für den Besuch einer Hochschule Ausbildungsför-
derung nur nach Absatz 1 für ein Jahr geleistet werden.
16.2.3

Die besondere Bedeutung ist anzunehmen, wenn
a) der Auszubildende eine wissenschaftliche Arbeit unternommen hat, die in dem

ersten Jahr nicht angemessen zu Ende geführt werden konnte,
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b) nach den Umständen des Einzelfalles die Fortsetzung der Ausbildung im Aus-
land für die Ausbildung objektiv erforderlich ist,

c) (aufgehoben)
d) innerhalb der zusätzlichen Förderungsdauer ein Ausbildungsabschluss in einem

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erlangt wird.
In den Fällen a), b) und d) hat der Auszubildende die besondere Bedeutung

durch eine gutachtliche Stellungnahme eines hauptamtlichen Mitgliedes des Lehr-
körpers der Ausbildungsstätte nachzuweisen, die er während des ersten Jahres der
Ausbildung im Ausland besucht hat.

16.2.4
Ausbildungsförderung ist nur während des Teiles eines weiteren Jahres zu

leisten, in dem die Voraussetzungen dieser Vorschrift (vgl. Tz 16.2.3) vorliegen.

16.2.5
(Aufgehoben)

Zu § 17. [Förderungsarten]

Zu Absatz 1

17.1.1
Für Auslandsaufenthalte, die nach § 5 a unberücksichtigt bleiben, wird grund-

sätzlich Regelförderung nach § 17 Abs. 2 Satz 1 gewährt. Dies gilt auch für
Studierende, die nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 aufgrund eines Fachrichtungs-
wechsels bereits die Bankdarlehensphase erreicht haben bzw. während des Aus-
landsaufenthalts erreichen würden.

Auch Auszubildende, die nach den §§ 15 Abs. 3 Nr. 5, 17 Abs. 2 Satz 2 mit
Vollzuschuss gefördert werden, erhalten für die genannten Auslandsaufenthalte
Regelförderung. Anschließend setzt sich die Vollzuschussphase fort.

Satz 1 gilt dagegen nicht für Auszubildende, denen nach § 17 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 für ihr vollständiges Studium Förderung als Bankdarlehen geleistet wird.
Diese Auszubildenden werden auch für Auslandsaufenthalte, die nach § 5 a unbe-
rücksichtigt bleiben, weiter mit Bankdarlehen gefördert.

Zu Absatz 2

17.2.1
Wird Ausbildungsförderung für eine komplette Auslandsausbildung gemäß

§ 17 Abs. 3 als Bankdarlehen (§ 18 c) gewährt, wird abweichend von § 17 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 der dort genannte Zuschlag ebenfalls als Bankdarlehen geleistet. Dies
ergibt sich aus § 17 Abs. 3 Satz 3.

17.2.2
Die Darlehensdeckelung nach § 17 Abs. 2 Satz 1 wird nur relevant, wenn der

Darlehensnehmer trotz etwaiger vorheriger Nachlasse und Teilerlasse (§ 18
Abs. 5 b, 18 b) einen Betrag zurückzahlen müsste, der den genannten Gesamt-
betrag überschreitet. In diesem Fall wird der Restbetrag erlassen, sobald der im
Gesetz genannte Gesamtbetrag zurückgezahlt wurde.
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Zu Absatz 3
17.3.1

Mit Beginn eines Zeitraums, der mit Bankdarlehen zu fördern ist, ist ein
eigener Bewilligungszeitraum zu bilden.
17.3.1 a

Auch bei einer Förderung mit Bankdarlehen sind die Vorschriften zur Ein-
kommens- und Vermögensanrechnung zu beachten.
17.3.2

Für Ausbildungen ohne festgelegte Förderungshöchstdauer findet nur § 17
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Anwendung.
Zu Nummer 2
17.3.3

Fachsemester ist jedes Semester, in dem die Ausbildung in der gewählten Fach-
richtung erfolgt.
17.3.4

Zur Bestimmung der Semester, für die noch Regelförderung bewilligt werden
kann, gilt Folgendes:

Die Semesterzahl der für die neue Ausbildung maßgeblichen Förderungs-
höchstdauer ist, vorbehaltlich der Tz 17.3.5, um die Zahl nicht anrechenbarer
Fachsemester der vorangegangen Ausbildung bzw. Ausbildungen zu kürzen.
Hierbei sind nur verwaltungsmäßig volle Semester zu berücksichtigen.
17.3.5

§ 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 findet keine Anwendung in folgenden Fällen:
– Für die vorangegangene, nicht abgeschlossene Ausbildung galt keine För-

derungshöchstdauer. Eine Förderungshöchstdauer ist in der Regel nur im
Hochschulbereich normiert.

– Der Abbruch oder Wechsel der Ausbildung erfolgte erstmalig aus wichtigem
Grund. Bei mehrmaligen Fachrichtungswechseln bleibt jeweils auch der erste
Fachrichtungswechsel aus wichtigem Grund für die Berechnung der Dauer der
Regelförderung unberücksichtigt.

– Der Abbruch oder Wechsel der Ausbildung erfolgte aus unabweisbarem Grund
(vgl.Tz 7.3.16 a).

– Die auszubildende Person hat die vorangegangene Ausbildung vor Ablauf des
ersten Fachsemesters aufgegeben.

– Die auszubildende Person befindet sich in einer Ausbildung nach § 7 Abs. 1 a
oder 2 und der betreffende Fachrichtungswechsel oder Ausbildungsabbruch
erfolgte im Zuge einer Ausbildung nach § 7 Abs. 1 (vgl. Tz 7.2.2).

17.3.6
Auszubildende, die aufgrund eines Fachrichtungswechsels bei Erreichen der

Förderungshöchstdauer mit Bankdarlehen gefördert werden, erhalten abweichend
während der Verlängerungszeiten nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 Regelförderung.

Zu Absatz 4
17.4.1 bis 17.4.6

(weggefallen)
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